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Bauernmarkt an der Lutherkirche

Antrag,
den bisher als Markt auf Probe durchgeführten Bauernmarkt an der Lutherkirche als 
ständige Einrichtung im Stadtbezirk Nordstadt festzusetzen. 

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Der Bauernmarkt kann von allen Besucherinnen und Besuchern genutzt werden. Eine 
geschlechtsspezifische Ungleichbehandlung kann ausgeschlossen werden 

Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen. Die Gebührenkalkulation für den Bereich 
Marktwesen ist bereits für die Jahre 2010 - 2012 beschlossen worden. Nach den bisherigen 
Erfahrungen decken die Ausgaben für den neuen Markt auch die Einnahmen. In die nächste 
Gebührenperiode (2013-2015) werden diese Daten einfließen.

Begründung des Antrages

Seit der Eröffnung des Markts am 04.06.2009, erfreut sich der Bauernmarkt an der 
Lutherkirche einer großen Beliebtheit. 
Zwischen 10 und 12 Händler bieten wöchentlich ihre Waren aus Eigenproduktion an. 
Derzeit wird der Markt als Sondernutzungsmarkt geführt und hat sich in dieser Probephase 
bewährt, sodass aus Sicht der Verwaltung nunmehr eine Festsetzung als regelmäßig 
stattfindender Markt erfolgen kann.
Der Bauernmarkt an der Lutherkirche wird jeweils donnerstags zwischen 14:00 bis 18:00 
Uhr stattfinden. 
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